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Liebe Karnevalsfreunde,  
 
bald ist es wieder so weit. Wir alle hoffen auch in diesem Jahr wieder mit dem 
Karnevalszug durch unsere Rheinstadt Uerdingen ziehen zu können. 
Am Tulpensonntag, den 02.03.2025 um 13 Uhr soll der Zug ziehen. Wir appellieren an 
alle Jecken, diesen Höhepunkt der Session wieder zu einer echten Uerdinger Attraktion 
werden zu lassen. 
Der Aufstellungsort ist wieder auf dem Parkplatz der Siemens AG auf der 
Friedensstraße. 
Wie in den vergangenen Jahren treffen wir uns um 11 Uhr. 
 
So können Sie sich anmelden: 
 
Die Anmeldung ist online über unsere Homepage www.kzv-uerdingen.de oder per 
Postweg möglich. 
Für eine Anmeldung auf dem Postweg drucken Sie bitte das Anmeldeformular von 
unserer Homepage aus und senden Sie uns Ihre Anmeldung an: 
KZV Uerdingen, Postfach 111140, 47812 Krefeld 
 
Wir informieren Sie über unsere Homepage aktuell über die Vertragsbedingungen zur 
Teilnahme am Uerdinger Tulpensonntagzug. Bei Nachfragen zum Wagenaufbau 
wenden Sie sich bitte an unseren Zugleiter Thorsten Pasch 0173-3039205. 
 
Der Zugbeitrag beträgt für Gruppen, die dem KZV Uerdingen angehören: 
Kinder: 4 € / Erwachsene: 8 € pro Zugteilnehmer 
 
Der Zugbeitrag beträgt für Gruppen, die nicht dem KZV Uerdingen angehören: 
Kinder: 5 € / Erwachsene: 11 € pro Zugteilnehmer 
 

Für Sicherungspersonal/Radläufer werden die 8,00 Euro nicht berechnet. 
Ihre Anmeldung muss bis zum 16.02.2025 (Datum des Poststempels) erfolgen, 
damit wir Ihnen noch rechtzeitig die Aufstellnummer Ihrer Gruppe mitteilen können. 
 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen und uns einen fröhlichen, reibungslosen und 
gelungenen Verlauf des Zuges und hoffen auf Ihre guten Ideen bei der 
Wagengestaltung zur Freude des Prinzenpaares und der Bevölkerung. 
 
Mit karnevalistischen Grüßen 
 
Karnevalszugverein Uerdingen e.V. 
 
 
Christopher Wienes 
(Geschäftsführer) 
 

http://www.kzv-uerdingen.de/


KARNEVALSZUG - VEREIN 
UERDINGEN E.V. 

 
 
 
KZV Uerdingen e.V., Postfach 111140, 47829 Krefeld - Uerdingen a. Rh. 

 

 

 

 
Vorstand: 1. Vorsitzender: Thorsten Süllwold, 2. Vorsitzender: Klaus Schluckebier, Geschäftsführer: Christopher Wienes,    

Schatzmeisterin: Anke Schmidt, Zugleiter Thorsten Pasch 
 

Bankverbindungen 
Sparkasse Krefeld IBAN DE33 3205 0000 0060 0016 17, Volksbank Krefeld IBAN DE40 3206 0362 2054 3420 15 

 

 
 

Vertragsbedingungen zur Teilnahme am Uerdinger Tulpensonntagszug 
1. Wagenbau: 
Die Gesamthöhe eines Festwagens darf max. 3,80 m betragen. Das oberste Standpodest darf 
max. 2,80 m hoch sein, da die Fahrdrahthöhe der Straßenbahn 5,00 m beträgt. 
Die Seitenabsicherung muss 1,00 m betragen. Alle Wagen, auf denen Personen befördert 
werden müssen eine Einschlagbeschränkung von 60 cm haben. Achten Sie unbedingt darauf, 
dass die Außentüren an ihrem Wagen fest zu verschließen sind und auch größerer Belastung 
Stand halten können. 
Die Sicherheit Ihres Wagens weisen Sie bitte mit einem aktuellen TÜV-Gutachten nach. 
Die Versicherung tritt bei Unfällen unter Alkoholeinfluss nicht in Kraft; außerdem müssen Sie mit 
einer Anzeige der Zugleitung rechnen. 
Für das folgende Jahr wird automatisch eine Teilnahme am Tulpensonntagszug 
ausgeschlossen. 

 
2. Wagenbeschallung: 
Die zunehmende Beschallung auf den Zugwagen hat zu vielen Beschwerden seitens der 
Musiker der Kapellen geführt. Daher werden wir nur noch im begrenzten Maße 

Wagenbeschallungen zulassen. Ab sofort muss jeder Beschallungswunsch bei der 
Anmeldung verbindlich beantragt werden. Die Zugleitung wird dann entscheiden, ob eine 
Beschallung zugelassen werden kann. 
Sollte eine Beschallungsanlage nicht angemeldet worden sein, sieht sich die Zugleitung 
gezwungen, diese abzuschalten. 

 
3. Wurfmaterial: 
Aus gegebenem Anlass müssen wir nochmals darauf hinweisen, dass das Wurfmaterial hinter 
die Zuschauer geworfen wird. Achten Sie dabei auf die Außenreklame an den Geschäften. 
Vermeiden Sie unbedingt, diese zu treffen. Sie sind für solche Schäden nicht versichert. 
Sollte Ihnen solch ein Missgeschick trotzdem widerfahren, so melden Sie den Vorfall 
unmittelbar nach dem Zug dem Zugleiter oder einem seiner Vertreter. 
Verteilen Sie ihr Wurfmaterial gleichmäßig auf die Fahrzeuge, um eine Überladung zu 
vermeiden. 
Leerkartonagen dürfen nicht auf die Straßen oder in Grünanlagen geworfen werden. 
Entsorgen Sie bitte den Abfall in die dafürstehenden Container. Die Container befinden sich an 
folgenden Standorten: Büttner (Wagenbauhalle), Aufstellplatz Friedensstraße, Zugauflösung 
Niederstraße. 
Das Werfen von Konfetti ist wegen der sehr aufwendigen Entsorgung nicht gestattet. 
Sollte es weiterhin zu starken Verschmutzungen durch Leerkartonagen oder Konfetti 
kommen, sehen wir uns gezwungen in Zukunft die Reinigungskosten auf die 
Zugteilnehmer umzulegen. Wir weisen daraufhin das kein Alkohol verteilt werden darf. 
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4. Wagenbegleiter – Radengel: 
Wagenbegleiter auch Radengel genannt haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. 
Ihnen obliegt es, dass ein Fahrzeug ohne Behinderungen um die Ecken kommt, sowie dass 
kein Zuschauer dem Wagen zu nahe bzw. unter die Räder kommt. Ebenso haben sie den Raum 
zwischen Zugmaschine und Hänger abzusichern. Sie müssen alle über 16 Jahre alt und mit 
Sicherheitswesten ausgestattet sein. Für sie besteht vor und während des Zuges absolutes 
Alkoholverbot. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Anzahl an Radengeln. 
Sollten am Tag des Zuges nicht genügend Radengel anwesend sein, wird Ihnen die 
Teilnahme am Tulpensonntagszug untersagt. 
Die Verteilung der Radengel am Fahrzeug entnehmen Sie bitte den beigefügten Zeichnungen. 
 

5. Reiter: 
Alle am Zug teilnehmenden Reiter müssen laut Zuggenehmigung und Versicherungsvorgaben, 
min. 35 Reitstunden nachweisen, im Rahmen von Stadtritten, Schützenfesten oder 
Geländeausritten. Die Pferde müssen versichert sein. 
Auch dieser Nachweis ist zu erbringen. 

 
6. Traktoren und Fahrer 
Für Alle Traktoren muss von den Gesellschaften ein Versicherungsnachweis bis zum 
12.02.2023 vorgelegt werden. Der sogenannte „Helau_Schein“ muss den Nachweis erbringen, 
dass das Fahrzeug auch bei einem Karnevalsumzug versichert ist. 
Die Fahrer sollten alle Traktor Erfahrungen haben und mit dem Gerät vertraut sein. 
Gelegenheitsfahrer haben sich im Vorfeld des Zuges mit dem Gefährt vertraut zu machen. 
Alle Fahrer sollten ein Handy haben, damit sie während des Zuges bei Störungen die 
Zugleitung erreichen können. Zu diesem Zweck werden die Telefonnummern vor Zugbeginn 
ausgetauscht. Das Handyverbot lt. StVO wird für die Zeit des Zuges nicht aufgehoben. 
Die Nutzung des Handys in Schadensfällen oder Notfällen darf nur bei Stillstand des 
Fahrzeuges erfolgen. 
Für sie besteht vor und während des Zuges absolutes Alkoholverbot. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass das Mitfahren auf dem Wagen vor- 
und nach dem Zug strengstens untersagt ist! Sie sind in diesem Fall weder 
bei Personen- noch bei Sachschaden durch den KZV Uerdingen versichert! 
 

7. Abgabe der Anmeldung, Versicherungsnachweis und Namensliste 
Der Anmeldeschluss für den Tulpensonntag ist der 16.02.2025. 
Alle danach eingehenden Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt. Alle erforderlichen 
Versicherungsnachweise der Fahrzeuge sowie GEMA-Nachweise (Beschallung) und die Listen 
der Radengel müssen bis zum 16.02.2025 vorliegen. 
Wir bitten darum zur Anmeldung ausschließlich die vom KZV Uerdingen erstellten 
Anmeldeformulare zu verwenden. 
Nach erfolgter Überprüfung der Zulassungen der Festwagen und Eingang der Teilnehmerlisten 
sowie Überweisung der Versicherungsgebühr wird ihnen die Stellplatznummer mitgeteilt. 
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 23.02.2025 auf das Konto des KZV 
Uerdingen. 
Sollte bis zum oben genannten Zeitpunkt kein Zahlungseingang vermerkt sein, ist eine 
Teilnahme am Tulpensonntagszug nicht möglich. 
Wir bitten darum den gesamten Betrag mit einer Überweisung zu begleichen. 
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8. Straßensperrungen 
Bitte beachten Sie das zur Absicherung des Tulpensonntagzugs gegen 12 Uhr Straßensperren 
errichtet werden. Eine Durchfahrt mit dem PKW zum Aufstellplatz ist danach nicht mehr 
möglich. 
 

9.Zugauflösung 

Um die Zugauflösung entspannter zu gestalten, bitten wir darum die Wagen auf der 
Niederstraße so zu positionieren, dass die nachfolgenden Wagen nicht behindert werden. 
Den Anweisungen der Zugleiter ist hierbei Folge zu leisten. Ein detaillierter Plan des Zugweges 
liegt dieser Anmeldung bei. 

 
10. Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebührt beträgt für Gruppen, die dem KZV Uerdingen angehören: 
Kinder: 4 € / Erwachsene: 8 € pro Zugteilnehmer 
 
Für Gruppen, welche nicht dem KZV Uerdingen angehören beträgt der Zugbeitrag: 
Kinder: 5 € / Erwachsene: 11 € pro Zugteilnehmer 
 

 

11. Absage des Tulpensonntagszuges: 
Sollte der Uerdinger Tulpensonntagzug infolge höherer Gewalt wie Unwetter, Staatstrauer, 
Terrorakte oder sonstiger Katastrophe, kriegerischer Auseinandersetzung u.ä. - auch außerhalb 
von Deutschland – abgesagt werden, sind alle abgeschlossen Verträge gegenstandslos. 
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Zugweg 
Friedensstraße – Parkstraße – Topsstraße – Körnerstraße – Kastanienstraße – 
Hochstadenstraße – Westerburgstraße – Nikolaus-Groß-Straße – Traarer Straße – 
Am Röttgen – Kurfürstenstraße – Am Wallgarten - Oberstraße – Niederstraße 
 

 
 
 

 


